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Einbringer 

Politik   CDU-Bürgerschaftsfraktion Greifswald 
 

Gremium Sitzungsdatum Ergebnis 
 

Ausschuss für Finanzen, 
Liegenschaften und Beteiligungen 

(FA) 
23.06.2025 ungeändert zugestimmt 

 

Ausschuss für Soziales, Jugend, 
Sport, Inklusion, Integration, 

Gleichstellung und Wohnen (SoA) 
23.06.2025 ungeändert zugestimmt 

 

Ausschuss für Bauwesen, 
Klimaschutz, Umwelt, Mobilität 

und Nachhaltigkeit (BuK) 
24.06.2025 abgelehnt 

 

Ausschuss für Wirtschaft, 
Tourismus, Digitalisierung und 

öffentliche Ordnung (WA) 
25.06.2025 nicht abstimmungsfähig 

 

Hauptausschuss (HA) 30.06.2025 behandelt 
 

Senat (S) 08.07.2025 behandelt 
 

Bürgerschaft (BS) 14.07.2025 abgelehnt 
 

 

Grundstücksverkäufe wieder ermöglichen 

 
Beschluss: 
 
1. Die Bürgerschaft hebt ihre Beschlüsse BV-P-ö/07/0197-O-O1 „Nachhaltiges Management 

des städtischen Grundstücksvermögens“ vom 04.04.2022 und BV-V/07/0794-O1 
„Teilstrategie zum nachhaltigen Management des Grundstücksvermögens der Universitäts- 
und Hansestadt Greifswald“ vom 18.10.2023 auf. 

 
2. Die Bürgerschaft beschließt, dass hinsichtlich des Grundstücksvermögens der Stadt Verkäufe 

möglich und gleichrangig mit Vermietungen, Verpachtungen und Erbbaurechtsverträgen zu 
behandeln sind. Dies gilt für alle geplanten Nutzungszwecke der jeweiligen Grundstücke 
inklusive Gewerbeansiedlungen. Mit entsprechenden Beschlussvorlagen ist eine begründete 
Empfehlung hinsichtlich des gewählten Vergabeinstrumentes zu geben. 

 
3. Die Bürgerschaft beschließt, dass Einnahmen aus Grundstücksverkäufen vorrangig für den 

strategischen Zukauf von Flächen eingeplant werden sollen. 
 
4. Die Bürgerschaft beauftragt die Stadtverwaltung ausgehend von den Punkten 1 bis 3 dieser 

Beschlussvorlage mit der Überarbeitung der Strategie zum städtischen 
Grundstücksvermögen. 

BV-P-ö/08/0154-01
öffentlich
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5. Die Bürgerschaft ändert ihren Beschluss BV-V/07/0120 „Mögliche Grundstücke für den 

sozialen, bezahlbaren und sonstigen Wohnungsbau“ vom 03.02.2020 dahingehend, dass 
die im Beschluss benannte Fläche an der Ecke Grimmer Straße/Loitzer Straße ohne weitere 
Auflagen höchstbietend vergeben wird. 
 

6. Die Bürgerschaft ändert ihren Beschluss BV-V/07/0332-01 „Sozialer und bezahlbarer 
Wohnungsbau im B-Plan Nr. 13 – Am Elisenpark“ vom 01.02.2021 dahingehend, dass 
Bauparzelle 1 im Bebauungsplan Nr. 13 ohne weitere Auflagen höchstbietend vergeben 
wird. 
 

Ergebnis: 
 

 Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen 

Punkt 1 6 31 0 

Punkt 2 8 29 0 

Punkt 3 9 26 2 

Punkt 4 Aufgrund der Ablehnung von Punkt 1 erfolgt keine Abstimmung. 

Punkt 5 7 28 2 

Punkt 6 7 27 3 

 
 

 
 
 
 
 

Prof. Dr. Madeleine Tolani 
Präsidentin der Bürgerschaft 


